
 
 

Handlungskonzept Corona des EBZ Berufskollegs im Schuljahr 22/23 

auf der Grundlage des Handlungskonzepts Corona des 
Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW vom 28.07.2022 

 

Primat der Eigenverantwortung: 

- Rückgriff auf bewährte Infektionsschutzmaßnahmen: grundlegende Einhaltung von 
Maßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz 

- Abstand halten, regelmäßiges Händewaschen, Lüften, Empfehlung zum Tragen einer 
Maske (OP bzw. FFP2), Anlassbezogene Testung auf freiwilliger Basis 

 

Anlassbezogene Testung und Testbeschaffung 

- Am 1. Unterrichtstag des jeweiligen Blockes nach den Ferien wird allen SuS eine 
Testung im Klassenraum angeboten. 

- Allen SuS werden 5 Tests für die 1. bis 3. Folge mitgegeben, um zukünftig einen 
anlassbezogenen Selbsttest zu Hause bzw. im Gästehaus vor Unterrichtsbeginn 
durchführen zu können  

Anlässe:         
 
1. Vorliegen von typischen Covid-19-Symptomen, wie z.B. Husten, Schnupfen, Fieber, 
Halsschmerzen, reduzierter Allgemeinzustand, Magen-Darm-Beschwerden, 
Muskelschmerzen, Atemnot, Herzrasen. 
 
2. Kontaktperson einer infizierten Person; bei einem negativen Testergebnis erfolgt 
weiterhin ein Schulbesuch 

3. Testung in der Schule:  
Jeder Lehrkraft obliegt die Entscheidungsbefugnis bei offenkundig typischen 
Symptomen einer Atemwegsinfektion den Schüler/ die Schülerin in das Sekretariat zur 
Vornahme eines Antigenselbsttests zu schicken. Dies kann bei Vorlage einer formlosen 
– von der entsprechenden volljährigen Person unterschriebenen - Bestätigung über 
eine negative Testung am selben Tage vor Schulbeginn unterbleiben.       

Die Lehrkraft beurteilt ebenfalls eigenständig, ob bei schwereren Symptomen oder 
einer Zunahme solcher Symptome im Tagesverlauf eine weitere Teilnahme am 
Unterricht vertretbar ist.  

4. Positives Ergebnis eines Antigenselbsttests:                                                                                  
Ablauf s. bekannte Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 



 
 

Lüftung und CO2 – Messgeräte 

- Das regelmäßige Lüften in den Räumen erfolgt nach den bewährten 
Vorgehensweisen. 

- Die Nutzung von CO2-Messgeräten wird vom Corona-Expertinnen- und -Expertenrat 
der Bundesregierung empfohlen. 

 

 

Stand 04.08.2022 


